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Frau, gesellschaftliche Stellung/ Frau, rechtliche Stellung 

Prestigeträchtige Berufe und Kaderposirionen blieben den Männern vorbehalten. Typisch 
war die Feminisierung gewisser Berufssparten (Sozial- und Gesundheitswesen). In 
Rumänien führte die erzwungene Berufstätigkeit der F. zur Feminisierung der Land-
wirrschaft, da ·viele Frauen die flexiblen Arbeitszeiten schätzten (1975: 59,4% der Erwerbs-
tätigen). Politik blieb Männersache. Adm. Maßnahmen zur Hebung des Frauenanteils in 
der Politik dienten in erster Linie der Schönung der Statistiken. In Rumänien und Albanien 
betrieb der Staat eine aggressive Geburtenpolitik und verbot die Abtreibung: Jede Rumänin 
sollte vier Kinder gebären und einmal im Monat zur gynäkologischen Kontrolle vor-
sprechen. Lange nachwirkendes Mißtrauen gegen den Staat und der Rückzug ins Pri-
vatleben waren die Folge. Als sich in Ungarn Ende der 196oer Jahre die ökon. Bedingungen 
verschlechterten, führte ein dreijähriger Mutterschaftsurlaub zur schrittweisen Entfernung 
der F. aus dem Arbeitsmarkt. In Jugoslawien und Bulgarien ersetzte die Abtreibung die Ver-
hütungsmittel. 

Die G leichberechtigung der F. blieb im Sozialismus weitgehend ein Lippenbekenntnis. 
D ie Frauenerwerbstätigkeit ist primär ein Instrument der Wirtschaft. Seit der Wende ver-
liert die F. auf dem Arbeitsmarkt an Boden. Das trad. Geschlechterverständnis ,vurde kon-
serviert und offenbart sich heute in offenem Neokonservativismus und Misogynie. 

In Griechenland und in der Türkei entwickelten sich Frauenbildung und -erwerbs-
tätigkeit wesentlich langsamer. Eine sysr. vergleichende Untersuchung zur Stellung der F. in 
SO-Europa steht bis heute aus. 

Lit. (a. ~Frau, rechtliche Stellung): Gender Relations in South Eastern Europe: Hisrorical 
Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Cenrury. H gg. M. 
JovANOVIc/S. NAUMOVIC. Beigrade, Graz 2002; Gender Politics in the \Vestern Balkans. 
Women and Sociery in Yugoslavia and the Yugoslav Successor Stares. Hg. S.P. RAMET. Uni-
versiry Park/PA 1999; J. DElMEL, Bewegte Zeiten. Frauen in Bulgarien gestern und heute. 
München 1998; Frauen in Südosteuropa. H gg. A.U. GABANYI/H.G . MAJER. ebd. 1998; 
Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. Bd. 2: Polozaj zene kao merilo modern-
izacije. Hg. L. PEROVIC. Beograd 1998; J. LAUTH BACAS, Fremder Frauen Wege. Eine eth-
nologische Fallstudie mit griechischen Migrantinnen. Petri (Lesbos). Zürich 1994; M. 
ToDOROVA, The Bulgarian Case: Women's Issues or Feminist Issues. ln: Gender Polirics and 
Post-Communism. Reflections from Easrern Europe and ehe Former Soviet Union. Hgg. 
N. FuNI<IM. MUELLER. New York u. a. 1993; M. BLAGOJEVIC, Zene izvan kruga. Profesija i 
porodica. Beograd 1991. N. M. 

Frau, rechtliche Stellung. Im Osm. Reich unterlag die Regelung der recht!. Stellung der F. 
den Religionsgemeinschaften (~Millet-Sysrem). In der Praxis begründete dies die hohe Re-
levanz des Gewohnheitsrechtes (für einen speziellen Fall ~Kanuni i Leke Dukagjinit) bis 
weit ins 19. Jh. Es galt die absolute Männerherrschaft: Geschlecht \11/l.lrde höher bewertet als 
z. B. Alter. In den wesrl. Gebirgszonen war die Familie, d. h. die Blutsverwandtschaft der 
väterlichen Linie, wichtiger als die Ehebeziehung. Die F. hatte Anspruch auf Schutz, der 
durch Vater, Bruder, und/oder durch den Ehemann gewährleistet \11/l.lrde. Das Erbsystem des 237 
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gleichberechtigten Männererbes (westl. Balkan, Ungarn, Bulgarien, Griechenland außer 
Ägäisinseln, Anatolien) schloß die F. vom Bodenerbe aus. Die F. hatte Anspruch auf eine 
Mitgift, über die sie frei verfugen konnte. Am Besitz der Familie des Ehemannes hatte sie 
Nutzungsrecht. 

Mit der ~Nationalstaatenbildung im 19. Jh. wurde das Zivilrecht kodifiziert. D as Ge-
wohnheitsrecht blieb jedoch in Gebrauch, teils s·ubsidiär, teils als Bestandteil des Zivilgeset-
zes (Bestimmungen über die Zadruga [~komplexe Familienformen) im Serbischen Zivil-
gesetzbuch von 1844). Gleichzeitig stieg infolge von Gesetzeslücken der Einfluß der 
Glaubensgemeinschaften im Familien-, insbesondere im Eherecht. Der Verzicht auf die Ein-
führung eines einheitl. Z ivilrechts führte im Zwischenkriegs-Jugoslawien zu Rechtsunsi-
cherheit und Ungleichbehandlungen. Entsprechende Vorstöße scheiterten am Widerstand 
der Glaubensgemeinschaften. Im ung. Teil des Habsburgerreiches war die reche!. Stellung 
der F. besser: Mit dem Eherecht von 1894 wurden die standesamtliche Eheschließung und 
-scheidung eingeführt. Abweichend von der damals üblichen Praxis wurde die F. nicht der 
Gewalt des Ehemannes unterstellt. Der Mann legte den Wohnsitz fest, doch die F. war nicht 
verpflichtet, bei seinen Verwandten zu wohnen. Güterrechtlich galt die Errungenschaftsbe-
teiligung, und die F. war rechts- und geschäftsfähig. Hingegen scheiterte die Einführung des 
allg. Wahlrechts für Männer und Frauen. In den r92oer Jahren führten Reformen in der 
Türkei zur Besserstellung der F.: 1926 löste ein Zivilgesetzbuch nach schweizerischem Vor-
bild das isl. Recht ab. 1934 erhielt die Türkin als erste Südosteuropäerin die pol. Rechte, die 
Griechin 1982 als letzte (~Parlamentarismus). 

In den komm. Staaten wurde die F. 1945 dem Mann rechtlich gleichgestellt. Die Ände-
rungen im Familienrecht bezogen sich auf das Namensrecht, auf das eheliche Güterrecht 
und auf das elterliche Sorgerecht. Die Gleichberechtigung der F. im Familienrecht beein-
flußte das innerfamiliäre Verhalten kaum. Die trad. pacriarchalen Strukturen blieben weit-
gehend bestehen (~F., gesellschaftl. Stellung). Im Erbrecht zeigten sich tradicionaliscische 
EinRüsse. So erbte bei Kinderlosigkeit der überlebenden Ehefrau die Familie des Verstorbe-
nen in Albanien und Jugoslawien mit. Das Arbeitsrecht sah großzügige Regelungen für den 
Mutterschutz vor (gewöhnlich r Jahr bezahlten Urlaub mir Arbeitsplatzgarantie). Die Ge-
währung der pol. Rechte führte nicht zu einer adäquaten Vertretung der F. in den politi-
schen und Parreigremien. Die Bilanz der Gleichstellungspolitik in den komm. Staaten falle 
ernüchternd aus. Daß die Parceiideologen nicht wirklich an der Beteiligung der F. an der 
Macht interessiert waren, zeigt deutlich das Beispiel Jugoslawiens. Dort wurde die am Sieg 
der Partisanen maßgeblich beteiligte Ancifaschistische Frauenfront (AFZ) in den Nach-
kriegsjahren kontinuierlich zurückgescuft und 1953 aufgelöst. 

Lic.: K. KAsER, Macht und Erbe. Männerherrschaft, Besitz und Familie im östlichen Eu-
ropa (1500-1900). Wien u. a. 2000; S. ZIMME!Uv1ANN, Die bessere Hälfte? Frauenbewegun-
gen und Frauenbestrebungen im Ungarn der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918. Wien 
u. a. 1999; N . BoZINOVIC, Zensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku. Beograd 1996; Chr. 
H öCKER-WEYAND, Die Rechcsstellung der Frau auf dem Balkan in Geschichte und Gegen-
wart, in: Die Stellung der Frau auf dem Balkan. Hg. N. REITER. Wiesbaden 1987, 203- 217. 
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